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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf der Seite 2 korrigieren.

Erhebung der öffentlichen 
Abwasserentsorgung 2013 7KS

Rücksendung bitte bis 

Ansprechpartner/-in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:   

Telefon oder Telefax:

E-Mail:

Identnummer/Anlagennummer ( bei Rückfragen bitte angeben )

Klärschlamm aus biologischer Abwasserbehandlung

Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung 2013

A Klärschlammbehandlung in der Anlage
 Mehrfachangaben für Teilströme sind möglich.

1 Biologische Schlammstabilisation 2 Sonstige Behandlung  ..................................

1.1 Simultan aerob  ................................................. 3 Keine Behandlung  ........................................

1.2 Anaerob  .............................................................

B	 Klärschlammentsorgung	−	Direkte	Entsorgungswege	
 ( einschließlich Bezug von anderen Abwasserbehandlungsanlagen, Pos. C, 

jedoch	ohne	Abgabe	an	andere	Abwasserbehandlungsanlagen,	Pos.	D	) Trockenmasse in Tonnen  1

1 Stoffliche Verwertung zusammen = Summe B1.1 + B1.2 + B1.3  ..........................................

1.1 in der Landwirtschaft nach Klärschlammverordnung  .........................................................  2

1.2 bei landschaftsbaulichen Maßnahmen ( z. B. Rekultivierung, Kompostierung )  .................

1.3 sonstige stoffliche Verwertung ( z. B. Baustoffe, Vererdung )  ..................................................

2 Thermische Entsorgung zusammen = Summe B2.1 + B2.2 + B2.3  .....................................

2.1 Monoverbrennung  .............................................................................................................................

2.2 Mitverbrennung  ..................................................................................................................................

2.3 Unbekannt  ...........................................................................................................................................

Beachten Sie folgende Hinweise: 
Für jede Abwasserbehandlungsanlage bitte einen Vordruck 
ausfüllen ( gegebenenfalls Vordrucke nachfordern ).
Nicht zu den Abwasserbehandlungsanlagen im Sinne der 
Erhebung zählen Rechen- und Siebanlagen, Fettabscheider 
und Leichtflüssigkeitsabscheider sowie Kleinkläranlagen. 
Angaben gegebenenfalls sorgfältig schätzen. Bitte auf ganze 
Zahlen runden.

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entneh-
men Sie der beigefügten Unterlage, die Bestandteil dieses 
Fragebogens ist. Bitte beachten Sie bei der Beantwortung  
der Fragen die  Erläuterungen zu 1  bis 4  auf Seite 1 in der 
separaten Unterlage.

Vielen	Dank	für	Ihre	Mitarbeit.
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

noch:	B	 Klärschlammentsorgung	−	Direkte	Entsorgungswege
Trockenmasse in Tonnen  1

3 Sonstige direkte Entsorgung  ....................................................................................................  3

4	 Direkte	Klärschlammentsorgung	insgesamt = Summe B1 + B2 + B3  .................................

5 Teilmenge des direkt entsorgten Klärschlamms ( Pos. B4 ), der  4

5.1 in ein anderes Bundesland verbracht wurde  ..............................................................................

5.2 ins Ausland verbracht wurde  ..........................................................................................................

C Bezug von anderen Abwasserbehandlungsanlagen 
 insgesamt = Summe C1 + C2 + C3  ..............................................................................................

1 aus eigenem Bundesland  ................................................................................................................

2 aus fremdem Bundesland  ...............................................................................................................

3 aus dem Ausland  ...............................................................................................................................

D	 Abgabe	an	andere	Abwasserbehandlungsanlagen	 
 insgesamt = Summe D1 + D2 + D3  ..............................................................................................

1 im eigenen Bundesland  ...................................................................................................................

2 im fremden Bundesland  ...................................................................................................................

3 im Ausland  ..........................................................................................................................................

E Bestandsveränderung Zwischenlager  
 Bestand Zwischenlagerung zum 31.12.2013 minus Bestand  
 Zwischenlagerung zum 1.1.2013  ...................................................................................................

Identnummer/Anlagennummer ( bei Rückfragen bitte angeben )
7KS
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Erläuterungen zum Fragebogen
 Trockenmasse ist die Masse des Klärschlamms ohne  

Wasseranteil.

 Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 ( BGBl. I  
S. 912 ), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 12 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2012 ( BGBl. I S. 212 ) geändert 
worden ist.

 Hierzu zählt auch die Abgabe an Trocknungsanlagen,  
wenn die weitere Entsorgung nicht bekannt ist. 

 Angaben nach dem Standort des Betriebes, der den  
Klärschlamm übernimmt.

1

2

3

4

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 

Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung 2013
Klärschlamm aus biologischer Abwasserbehandlung

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die	Erhebung	über	Klärschlamm	ist	Teil	der	Erhebung	über	
die öffentliche Abwasserentsorgung und wird ab 2006 jährlich 
durchgeführt. Sie dient dem regelmäßigen Überblick über die 
Klärschlammbehandlung, die Verwertung und den Verbleib 
des	Klärschlamms.	Diese	Erhebung	umfasst	die	Mengendaten	
über Verwertung und Verbleib des Klärschlamms. In einem Teil 
der Bundesländer wird die Erhebung ausschließlich als Primär-
erhebung bei Anstalten und Körperschaften sowie Unterneh-
men und anderen Einrichtungen, die Anlagen der öffentlichen 
Abwasserentsorgung betreiben, durchgeführt. In den übrigen 
Ländern werden die Angaben mittels einer Sekundärerhebung 
oder einer Kombination aus Primär- und Sekundärerhebung 
durchgeführt. Soweit eine Sekundärerhebung durchgeführt 
wird, werden diese Angaben zusammen mit den Angaben 
nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 Umweltstatistikgesetz ( UStatG ) 
über Behandlung, Beschaffenheit und die für die Aufbringung 
genutzte Fläche im Rahmen der Berichtspflichten nach § 7 
Klärschlammverordnung ( AbfKlärV ) als Sekundärdaten  
bei den für den Vollzug der AbfKlärV fachlich zuständigen  
Behörden ermittelt. 

Rechtsgrundlagen
Umweltstatistikgesetz ( UStatG ) vom 16. August 2005  
( BGBl. I S. 2446 ), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des  
Gesetzes vom 24. Februar 2012 ( BGBl. I S. 212 ) geändert  
worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
( BStatG ) vom 22. Januar 1987 ( BGBl. I S. 462, 565 ), das  
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 
( BGBI. I S. 2749 ) geändert worden ist. Erhoben werden  
die Mengendaten über Verwertung und Verbleib des Klär-
schlamms nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 UStatG.

Die	Auskunftsverpflichtung	ergibt	sich	aus	§	14	Absatz	1	
UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2  
Nummer 4 Buchstabe a UStatG sind die Inhaber oder Inhabe-
rinnen oder die Leitungen der genannten Anlagen auskunfts-
pflichtig. 

Nach § 11a BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe  
verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an  
die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von  
den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online- 
Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall können wir 
eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung  
vereinbaren.	Dies	ist	auf	formlosen	Antrag	möglich.	Ihre	Ver-
pflichtung, die geforderten Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch 
weiterhin bestehen. Bei Stellen, die Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung wahrnehmen, sind für die Meldungen elektronische 
Verfahren zu verwenden.

Nach § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die	erhobenen	Einzelangaben	werden	nach	§	16	BStatG	
grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden.	Die	Statistischen	Ämter	der	Länder	dürfen	nach	§	16	
Absatz 2 UStatG die Ergebnisse veröffentlichen, auch soweit 
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unab-
hängiger	wissenschaftlicher	Forschung	für	die	Durchführung	
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung 
zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten  
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werden können.

Die	Pflicht	zur	Geheimhaltung	besteht	auch	für	Personen,	die	 
Empfänger von Einzelangaben sind. 

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, 
Löschung und Statistikregister
Name, Bezeichnung und Anschrift der Erhebungseinheit, 
Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind Hilfs-
merkmale,	die	lediglich	der	technischen	Durchführung	der	
Erhebung	dienen.	Diese	Hilfsmerkmale	werden	mit	Ausnahme	
von Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen nach  
Abschluss der jeweiligen Erhebung vernichtet oder gelöscht.

Die	verwendete	Identnummer	dient	der	Unterscheidung	der	in	
die Erhebung einbezogenen Unternehmen und anderen Ein-
richtungen, Anstalten und Körperschaften und der rationellen 
Aufbereitung der Erhebung. Sie besteht aus einer laufenden, 
frei vergebenen, jedoch länderspezifischen Nummer.

Name und Anschrift der Unternehmen und anderen Einrich-
tungen, Anstalten und Körperschaften sowie die Identnummer 
werden zur Führung des Unternehmensregisters für statis-
tische Verwendungszwecke ( Statistikregister ) verwendet. 
Rechtsgrundlagen hierfür sind § 13 BStatG und die Verordnung 
( EG ) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Februar 2008 ( ABI. L 61 vom 5.3.2008, S. 6 ).
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